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Projektconsulting zum „Förderprogramm  
für Kurorte und Heilbäder“ (KuHeMo) 
 
Das Projektconsulting KuHeMo steht allen 
potenziellen Antragstellern zur Unterstützung 
beim Projektantrag kostenfrei zur Verfügung.   
 
Es ist beim Kommunalbüro am Bayerischen 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit angesiedelt. Das Projektconsulting 
bietet inhaltliche, fachliche und konzeptionelle 
Beratung beim Projektantrag. Es unterstützt 
Sie auf Wunsch bereits bei der Ideenfindung 
oder hinsichtlich einer gegebenenfalls sinn-
vollen Vernetzung mit weiteren Akteuren. Da- 
mit leistet das Projektconsulting einen Beitrag 
zur Erhöhung der Chancen auf eine erfolg-
reiche Förderung Ihres Projektes.  
 
Über das Projektconsulting selbst stehen keine 
Fördermittel zur Verfügung, weshalb es auch 
keinen Einfluss auf die Förderentscheidung 
nach Antragstellung hat. Die Förderentschei-
dung fällt die Bayerische Gesundheitsagentur 
(BayGA). Bitte haben Sie deshalb Verständnis, 
dass förderrechtliche Fragen nicht durch das 
Projektconsulting, sondern durch die BayGA 
verbindlich beantwortet werden können. 
 
 
 
 
 
 

Bayerisches Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
Projektconsulting KuHeMo 
Bayerisches Haus der Gesundheit 
Dr. Thomas Ewert 
Schweinauer Hauptstraße 80 
90441 Nürnberg 
 
E-Mail: Projektconsulting@lgl.bayern.de 
Telefon: 09131 6808-2915 
Internet: www.lgl.bayern.de/pc 

Weitere Informationen 
www.lgl.bayern.de/pc 
www.lgl.bayern.de/bayga 

Projektconsulting 
zum Förderprogramm 

für Kurorte und Heilbäder



Ziele des Projektconsultings 
 
Ziel des Projektconsultings zum „Förderprogramm 
für Kurorte und Heilbäder“ ist, die Antragsteller bei 
ihrem Förderantrag konzeptionell und fachlich zu 
unterstützen, zum Beispiel durch Beratung zur 
wissenschaftlichen Begleitforschung. Das Projekt-
consulting unterstützt zudem bei der Einhaltung 
formaler Zuwendungsvoraussetzungen. Gemein-
sam mit den Antragstellern werden tragfähige 
Strategien für die Zukunft entwickelt und gleich-
zeitig werden diese von der Projektidee über die 
Projektplanung bis zum aussagekräftigen 
Projektantrag begleitet. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Zielgruppe 
 
Das Projektconsulting für das „Förderprogramm 
für Kurorte und Heilbäder“ richtet sich an alle 
nach der Förderrichtlinie Antragsberechtigten 
sowie gegebenenfalls deren Kooperationspartner. 
Mit der Überarbeitung der Förderrichtlinie vom 
August 2013 wurde der Kreis der Antrags- 
berechtigten noch einmal deutlich erweitert. Ein 
Blick in die  Richtlinie kann sich also lohnen.  
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Das Projektconsulting 

Aufgaben des Projektconsultings 
 
 
Das Projektconsulting bietet: 
 

Begleitung 
• vom Konzeptentwurf bis zu einem 

aussagekräftigen Projektantrag  
 
Unterstützung bei 
• der Suche nach geeigneten Projektideen 

unter anderem mithilfe von Vor-Ort-
Begutachtungen  

• der Suche geeigneter Projektpartner  
• der Erstellung von qualitativ hochwertigen 

Konzepten 
 
Beratung 
• bei Maßnahmen zur Verbesserung der 

medizinischen Qualität 
• hinsichtlich wissenschaftlicher 

Begleitforschung und Partnersuche 
• zur zukunftsfähigen und evidenzbasierten 

Weiterentwicklung der bayerischen 
Kurorte und Heilbäder unter anderem mit 
Hilfe von SWOT-Analysen (Stärken-
Schwächen-Chancen-Risiken-Analysen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation

Bayerns Kurorte und Heilbäder stehen vor 
großen Herausforderungen

Die bayerischen Kurorte und Heilbäder stehen 
vor großen Herausforderungen. Die ambulanten 
Vorsorgeleistungen nach § 23 SGB V sind seit 
Jahren stark rückläufig. Zudem erfordern medi
zinische Zukunftsthemen wie Metabolisches 
Syndrom, Allergien und Burnout ebenso wie die 
demografische Entwicklung eine indikations
spezifische Anpassung und Weiterentwicklung 
der medizinischen Angebote. Gleichzeitig rückt 
die privat finanzierte Kur, bei der der Gast den 
Kurort oder das Heilbad nach Attraktivität und 
medizinischer Leistung auswählt, immer mehr 
In den Vordergrund.  

Diesem Strukturwandel müssen die Kurorte und 
Heilbäder gerecht werden. Zur Unterstützung hat 
das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege (StMGP) ein umfangreiches Förder
programm eingerichtet, das einerseits den Kur
orten und Heilbädern bei ihren Herausforderungen 
helfen und andererseits die Attraktivität dieser Orte 
sowohl für Fachkräfte als auch für Kurpatienten 
und Gäste erhalten soll. Zusätzlich wird den 
potenziellen Antragstellern ein Projektconsulting 
als Unterstützung zur Seite gestellt. 
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Projektconsulting zum „Förderprogramm 
für Kurorte und Heilbäder“ (KuHeMo)

Das Projektconsulting KuHeMo steht allen 
potenziellen Antragstellern zur Unterstützung 
beim Projektantrag kostenfrei zur Verfügung.

Es ist beim Kommunalbüro am Bayerischen 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel
sicherheit angesiedelt. Das Projektconsulting 
bietet inhaltliche, fachliche und konzeptionelle 
Beratung beim Projektantrag. Es unterstützt 
Sie auf Wunsch bereits bei der Ideenfindung 
oder hinsichtlich einer gegebenenfalls sinn
vollen Vernetzung mit weiteren Akteuren. Da
mit leistet das Projektconsulting einen Beitrag 
zur Erhöhung der Chancen auf eine erfolg
reiche Förderung Ihres Projektes.  

Über das Projektconsulting selbst stehen keine 
Fördermittel zur Verfügung, weshalb es auch 
keinen Einfluss auf die Förderentscheidung 
nach Antragstellung hat. Die Förderentschei
dung fällt die Bayerische Gesundheitsagentur 
(BayGA). Bitte haben Sie deshalb Verständnis, 
dass förderrechtliche Fragen nicht durch das 
Projektconsulting, sondern durch die BayGA 
verbindlich beantwortet werden können. 
 

Weitere Informationen 
www.lgl.bayern.de/pc
www.lgl.bayern.de/bayga

http://www.lgl.bayern.de/pc
http://www.lgl.bayern.de/bayga
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